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Aktualisierungen Stand 6. Juli 2017

Das Waffengesetz ist wie jedes Gesetz fortlaufenden Änderungen unter-
worfen. Damit Ihre Ausgabe „Crashkurs Waffenrecht“ stets auf dem aktu-
ellsten Stand bleibt, beachten Sie bitte die vorliegende Aktualisierung und 
legen oder kleben Sie die neuen Texte an der vermerkten Stelle in Ihrer 
Broschüre ein. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, auch zukünftige 
Aktualisierungen kostenlos auf unserer Homepage unter www.neinhaus-
verlag.de/broschueren/crashkurs-waffenrecht abzurufen (siehe PDF-Datei 
am Seitenende).

-  Bitte einkleben nach S. 18 und Kopie nach S. 48  -

Das 2. Gesetz zur Änderung des WaffG vom 5.7.2017, in Kraft getreten am 
6.7.2017, enthält im Wesentlichen drei wichtige Neuerungen: A. Verschärfte 
Aufbewahrung, B. Angabe der Personalien des Überlassenden beim Erwerb 
von Langwaffen, C. Erlaubtes Mitführen eines wesentlichen Teiles der Waffe 
bei der Aufbewahrung außerhalb von zu Hause. 

A. Neu: Aufbewahrung von Schusswaffen und Munition 
(§ 36 WaffG, § 13 AWaffV)

1. Sicherheitsbehältnis: Ab dem 6.7.2017 müssen Lang- und Kurzwaffen 
sowie die Munition in Sicherheitsbehältnissen mit mindestens Widerstandsgrad 
0 nach DIN/EN 1143-1 aufbewahrt werden (Stand: Mai 1997, Oktober 2002, 
Februar 2006, Januar 2010 oder Juli 2012).  Die Waffenschränke müssen von 
einer akkreditierten Stelle zertifi ziert sein, damit sichergestellt ist, dass sie die-
sen Sicherheitsstand tatsächlich erfüllen (Besitzstandswahrung s. unten Nr. 2).

In 0-Schränken dürfen – wie bisher – Langwaffen in unbegrenzter Anzahl und 
Kurzwaffen bis zu 5 Stück in Schränken unter 200 kg Gewicht / Verankerung, ab 
200 kg bis zu 10 Stück aufbewahrt werden. In I-Schränken Lang- und Kurzwaffen 
unbegrenzt (wie bisher, siehe Übersicht 1 S. 46).

Alle Waffen müssen vollständig entladen sein, vorsorglich auch das 
Schaftmagazin und das an der Waffe befi ndliche Schaftetui, bis diese Frage 
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B. Neu: Eintragung der Personalien des Überlassenden 
beim Erwerb (§ 13 Abs. 2 S. 2 WaffG) 

Beim Erwerb einer Langwaffe gegen Vorlage des Jahresjagdscheins muss der 
Erwerber künftig
1. innerhalb von 2 Wochen der Behörde schriftlich den Erwerb sowie den Na-
men und die Adresse des Überlassenden angeben und 
2. die Ausstellung einer WBK oder die Eintragung in eine bereits erteilte WBK 
beantragen. 

C. Neu: Führen eines wesentlichen Teiles unterwegs 
(§ 12 Abs. 3 Nr. 6 WaffG)

Bei der vorübergehenden Aufbewahrung von Waffen außerhalb der Wohnung, 
z.B. im Gasthaus oder Hotel, beim Schüsseltreiben oder auf Wettkämpfen, ist es 
aus Sicherheitsgründen erlaubt, einen wesentlichen Teil der Waffe (Schloss, Vor-
derschaft) zu entfernen und separat mit sich zu führen, z.B. in der Jackentasche.

D. Vorschau

Die Umsetzung der EU-Feuerwaffen-Richtlinie in Bundesrecht Mitte 2018 wird 
voraussichtlich folgenden Inhalt haben:

a. Verbot folgender Halbautomaten:
• Vollautomaten, die zu Halbautomaten umgebaut wurden;
• Halbautomatische Langwaffen mit einer Magazinkapazität von mehr als 
10 Patronen und halbautomatische Kurzwaffen mit einer Magazinkapazität von 
mehr als 20 Patronen.
• Halbautomaten, die ohne Werkzeug auf unter 60 cm verkürzt werden können.
b. Einschränkungen im Waffenhandel beim Fern-Erwerb durch Internet, Anzei-
gen, Kataloge usw. 
c. Strikte Vorgaben für die Unbrauchbarmachung von Schusswaffen und die 
Herstellung von Gas- und Signalwaffen, damit diese nicht mehr zu scharfen 
Waffen umgebaut werden können.
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gerichtlich geklärt ist. Die Munition muss nicht von den Waffen getrennt aufbe-
wahrt werden. Sie darf auch separat in einem Stahlblechbehältnis ohne Klassifi-
zierung mit Schwenkriegelschloss verwahrt werden (wie bisher).

Keinesfalls Waffe außerhalb des Waffenschranks unbeaufsichtigt ablegen, 
auch nicht kurzfristig, z.B. in der Garderobe oder im vor dem Haus geparkten 
Pkw, weil man früh ansitzen will, oder gar im Bett zum Eigenschutz! Außerhalb 
des Tresors, auch in der Wohnung, nur in ständiger unmittelbarer Sicht- und 
Zugriffsnähe, um Missbrauch jederzeit sicher zu verhindern. 

Ferner keine Reservepatrone im abgelegten Mantel oder im geparkten Auto, 
keine Kurzwaffe im Handschuhfach. Erlaubnisfreie Waffen (Luftgewehre, CO2-
Waffen, erlaubte Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen sowie bestimmte 
Messer) wie bisher in festem verschlossenen Behältnis (z.B. Holzschrank, Tre-
sor nicht nötig).

2. Besitzstandswahrung: Die bisher zulässigen Waffenschränke, z.B. A- und 
B-Schränke, dürfen wie bisher weiter benutzt werden, auch für ab dem 6.7.2017 
hinzuerworbene Waffen. Für sie gilt weiterhin Nr. 7 (S. 16) und die Übersicht 1 
(S. 46). Ist die erlaubte Kapazität des alten Waffenschrankes erschöpft, muss 
der neue Schrank mindestens den Widerstandsgrad 0 haben. Auch eine bis-
herige gemeinschaftliche Aufbewahrung in häuslicher Gemeinschaft genießt 
Bestandsschutz (s. S. 47 Nr. 7).

3. Erben: Sie müssen sich einen 0-Schrank anschaffen, wenn der Erbfall (To-
destag) ab dem 6.7.2017 eingetreten ist, die mitgeerbten A- oder B-Schränke 
des Verstorbenen dürfen nicht weiter verwendet werden, weil Erben Neuer-
werber sind. Jäger dürfen die geerbten Waffen in ihren bisherigen A- und B- 
Schränken aufbewahren, da diese auch für hinzuerworbene Waffen Bestand-
schutz haben.

Für jede Aufbewahrung gilt weiterhin: 

4. Außerdem sind im Tresor aufzubewahren: Schalldämpfer und wesentliche 
Bestandteile von Schusswaffen, diese zählen nicht als Waffen mit, sowie – bei 
legalem Besitz – verbotene Schusswaffen und diverse verbotene sonstige Ge-
genstände / Waffen. 

5. Im übrigen gelten die Anmerkungen Nrn. 7 bis 16 auf S. 47 - 48 auch wei-
terhin. In Anmerkung 14 auf S. 48 letzter Satz muss der Kleintresor jetzt Wi-
derstandsgrad 0 haben, aber ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben ist eine 
solche Aufbewahrung des Schlüssels nicht. 


